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Bundesoecfafjung unô 6prad)e

hellere Sonett „(gibgenoffenfdjaft" ift im SBeinmonat 1844, ein

3af)r nad) bem £ieb „Nn mein *23aterlanb" entftanben, in ber 3eit
alfo, in ber fiel) in ber Sdjmeig bie Gräfte regten, bie bann bie 33unbes=

oerfaffung oon 1848 gefdjaffen l)aben. ©s roar ja „ber Nuf ber iebenbigen

3eit" geioefen, ber kurg oorljer, nad) ber triibfeligen SKiiekketjr oon

3Jtiind)en unb bem Niickgug oon ber 9Jîalerei, in itjm bie ©idjtung
geraeckt tjatte. $Bas in bem Sdjriftbenkmal, bas mir Ijeute facfjlid)

33unbesoerfaffung nennen, ausgebrückt rourbe, nennt ber 2)id)ter ©iamant.
©r beutet aber aud) an, baß bem ©ebilbe ©efafjren broijen oon aujfen
unb innen. 33ei ben „Herren", bie baran „rüttein unb feilen" moiien,
benki er an bie bamais lebhafte „beutfcfje ^ropaganba", bie auf bas

ausging, mos man fpäter „^»eimkeijr ins Neid)" genannt f)at unb ge«

rabe bie fprad)Iid) oöikifd)e Vielfalt ber Scipeig angriff. Sdjon in
bem 1843, einen Sag nad) bem "Baterlanbslieb entftanbenen Sonett

„Nationalität" i)atte er gugegeben : „Volkstum unb Spraye finb bas

3ugenblanb, barin bie 33ö!ker macijfen unb gebeitjen", aber aud) er«

klärt, baß ber ©taube an bie politifdje Steiljeit ftärker fei als bie

Sinbung buret) 251ut unb Sprache; er „löft unb binbet febe Seelen«

kette" ; er l)at uns oom gteid)fprad)igen Neid)e gelöft unb uns mit
ungleict)fprad)igen Nad)barn oerbunben, bie fid) itjrerfeits oon iijrem Ntutter«

l)aus gelöft fjaben. 51uf innere ©efatjren beuten bie „kleinen bunkeln

Äörper", bie feft umfd)loffen finb, fo bafs mir mit ii)nen fetjon felber

fertig roerben.

Spellers ®ebid)t oon 1844 ift alfo bas bictjterifdje, freilief) aud)

bicl)terifd) ftark oereinfaeljenbe unb ibealifierenbe ÎSorfpiel gu bem ftaats«

rechtlichen ©enkmat, beffen l)unbertjäl)riges 33eftef)en mir t)eute feiern,
ber "Bunbesoerfaffung oon 1848. Unb in biefer 35erfaffung ift eine ber

fdjönften unb grunbfätjtid) midjiigften Stellen jene, bie in ber oor«

bereitenben Stagfaigung faft am roenigften gu reben gegeben t)at, oon ber

aud) bis }et)t in ben Dielen 3ubelreben unb «artiketn merkroürbig menig
bie Nebe mar, obfd)on aucl) fie ifjre lange unb feffelnbe ®efd)id)te f)at,

iJlrt. 109, ber ba lautet: „Sie brei S)auptfprad)en ber Sdjroeig, bie

beutfelje, frangöfifdje unb italienifd)e, finb Nationalfpradjen bes Sunbes."
©en meiften Sluslänbern ift bas fdjtueroerftänbticf), uns ift es t)eute

122

Bundesverfassung und Sprache

Kellers Sonett „Eidgenossenschaft" ist im Weinmonat 1844, ein

Jahr nach dem Lied „An mein Baterland" entstanden, in der Zeit
also, in der sich in der Schweiz die Kräfte regten, die dann die Bundes-
Verfassung von 1848 geschaffen haben. Es war ja „der Ruf der lebendigen

Zeit" gewesen, der kurz vorher, nach der trübseligen Rückkehr von
München und dem Rückzug von der Malerei, in ihm die Dichtung
geweckt hatte. Was in dem Schriftdenkmal, das wir heute sachlich

Bundesverfassung nennen, ausgedrückt wurde, nennt der Dichter Diamant.
Er deutet aber auch an, daß dem Gebilde Gefahren drohen von außen

und innen. Bei den „Herren", die daran „rütteln und feilen" wollen,
denkt er an die damals lebhafte „deutsche Propaganda", die auf das

ausging, was man später „Heimkehr ins Reich" genannt hat und ge°

rade die sprachlich-völkische Vielfalt der Schweiz angriff. Schon in
dem 1843, einen Tag nach dem Baterlandslied entstandenen Sonett

„Nationalität" hatte er zugegeben: „Bolkstum und Sprache sind das

Iugendland, darin die Völker wachsen und gedeihen", aber auch er-

klärt, daß der Glaube an die politische Freiheit stärker sei als die

Bindung durch Blut und Sprache; er „löst und bindet jede Seelen-

kette" ; er hat uns vom gleichsprachigen Reiche gelöst und uns mit
ungleichsprachigen Nachbarn verbunden, die sich ihrerseits von ihrem Mutter-
Haus gelöst haben. Auf innere Gefahren deuten die „kleinen dunkeln

Körper", die fest umschlossen sind, so daß wir mit ihnen schon selber

fertig werden.

Kellers Gedicht von 1844 ist also das dichterische, freilich auch

dichterisch stark vereinfachende und idealisierende Borspiel zu dem staats-

rechtlichen Denkmal, dessen hundertjähriges Bestehen wir heute feiern,
der Bundesverfassung von 1848. Und in dieser Verfassung ist eine der

schönsten und grundsätzlich wichtigsten Stellen jene, die in der vor-
bereitenden Tagsatzung fast am wenigsten zu reden gegeben hat, von der

auch bis jetzt in den vielen Iubelreden und -artikeln merkwürdig wenig
die Rede war, obschon auch sie ihre lange und fesselnde Geschichte hat,

Art. 109, der da lautet: „Die drei Hauptsprachen der Schweiz, die

deutsche, französische und italienische, sind Nationalsprachen des Bundes."
Den meisten Ausländern ist das schwerverständlich, uns ist es heute
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felbfloerftänblid), aber aud) uns muffte es guerft felbftoerftänblid) roerben.

©er Sah ift bann als "2Irt. 116 unoerönbert in bie SSerfaffung non

1874 übergegangen; 1938 l)aben mir aud) nocl) bas Otätoromanifdje

als 9?ationalfprad)e, aber nidjt als Slmtsfpracf)e aufgenommen. ©er

©ebanke ber ftaatlidjen ©leid)bered)tigung oerfdjiebener Spradjen t)at

alfo aud) feine ©efdjichte erlebt, beren mir tjeute gerabe in unferm greife
fd)on kurg gebenken bürfen. ^»ermann Sßeitenmann tjat fie in feinem

fd)önen ©ud)e „Sie oielfpradjige 6d)roeig" grünblid) unb anfdjaulid)

bargeftellt.
©ie ©ibgenoffenfdjaft mar bei ihrer ©rünbung, aber aud) nod) als

acht» unb als breigetjnörtiger ,,©rof)er S3unb in oberbeutfctjen £anben", roie

er anfänglid) Ijieg, ein burdjaus beutfd)fprad)iges Staatsgebilbe. Slnbers

als beutfd) raurbe nur in gugeroanbten Orten roie ©enf unb Neuenbürg

unb in Untertanenlänbern roie ©3aabt unb Steffin gefprodjen. Stuf ber

Sagfatjung fprad)en bie ©efanbten aller Orte, aud) bie Ureiburger, nur

beutfd). @s rourbe aber aud) nur beutfd) gefdjrieben. ©eroiff, ber Sunbes«

brief oon 1291 ift nod) lateinifd), aber fdjon feine ©rneuerung oon

1315 ift beutfd), unb fo finb alle fpätern ©ünbniffe gehalten. ©ie

Sd)roeig ift nidjt nur im beutfdjen Sprachgebiet guerft oon ber lateinifcpen

gur beutfd)en ^angleifpradje übergegangen, fie tjat auf ber hoffe ihrer

3Jtacf)t itjre Staatsfprad)e fogar gur internationalen 3ted)tsfprad)e, gur

©iplomatenfprad)e gemad)t. Sogar mit bem ^5apft oerkehrten fie nur

nod) beutfd) unb befdjloffen 1510 (nad) einem S3erid)t bes ferner
©hroniften Valerius Sinsheim), „man füllte für af)in allen harren in

guoter, eibgenoffifdjer fprad) fdjriben." 3m ©ünbnis mit £eo X. nannten

fie fid) „roir frommen tütfdjen". Unterbeffen oerkehrte bie kaiferlidje

SÇanglei mit fremben Staaten immer noch lateinifd). Slber nicht nur

gegen bie abfterbenbe lateinifdje, aud) gegen bie aufblühenbe frangöfifd)e

SBeltfprad)e hielten bie ©ibgenoffen an ihrer beutfdjen S5olks» unb Staats*

fpradje feft. ®ei ber feierlichen ©efchroörung ber frangöfifdjen SSünbniffe

festen fie ihre eigene Sprache ber bes Königs als gleichberechtigt gegen*

über. 3hr Sprecher rebete ihn beutfd) an, aud) roenn er bes SPangöfifdjen

mädjtig geroefen rcäre; ber $önig antroortete frangöfifd), ©olmetfdjer

überfehten bie 9teben in beibe Sprachen, ©benfo ging es gu beim (Smpfang

ber frangöfifdjen ©efanbten. 3m 18. 3h- freilich, als in ber Sdjroeig

Staat unb Kultur fd)on ftark oerroelfd)t roaren, gerbröcfeette fdjliepd)
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selbstverständlich, aber auch uns mußte es zuerst selbstverständlich werden.

Der Satz ist dann als Art. 116 unverändert in die Verfassung von

1874 übergegangen^ 1938 haben wir auch noch das Rätoromanische

als Nationalsprache, aber nicht als Amtssprache aufgenommen. Der

Gedanke der staatlichen Gleichberechtigung verschiedener Sprachen hat

also auch seine Geschichte erlebt, deren wir heute gerade in unserm Kreise

schon kurz gedenken dürfen. Hermann Weilenmann hat sie in seinem

schönen Buche „Die vielsprachige Schweiz" gründlich und anschaulich

dargestellt.
Die Eidgenossenschaft war bei ihrer Gründung, aber auch noch als

acht- und als dreizehnörtiger „Großer Bund in oberdeutschen Landen", wie

er anfänglich hieß, ein durchaus deutschsprachiges Staatsgebilde. Anders

als deutsch wurde nur in zugewandten Orten wie Gens und Neuenburg

und in Untertanenländern wie Waadt und Tessin gesprochen. Auf der

Tagsatzung sprachen die Gesandten aller Orte, auch die Freiburger, nur
deutsch. Es wurde aber auch nur deutsch geschrieben. Gewiß, der Bundes-

brief von 1291 ist noch lateinisch, aber schon seine Erneuerung von

1313 ist deutsch, und so sind alle spätern Bündnisse gehalten. Die

Schweiz ist nicht nur im deutschen Sprachgebiet zuerst von der lateinischen

zur deutschen Kanzleisprache übergegangen, sie hat aus der Höhe ihrer

Macht ihre Staatssprache sogar zur internationalen Rechtssprache, zur

Diplomatensprache gemacht. Sogar mit dem Papst verkehrten sie nur
noch deutsch und beschlossen 1510 (nach einem Bericht des Berner

Chronisten Valerius Anshelm), „man söllte für ahm allen Herren in

guoter, eidgenossischer sprach schriben." Im Bündnis mit Leo X. nannten

sie sich „wir frommen tütschen". Unterdessen verkehrte die kaiserliche

Kanzlei mit fremden Staaten immer noch lateinisch. Aber nicht nur

gegen die absterbende lateinische, auch gegen die aufblühende französische

Weltsprache hielten die Eidgenossen an ihrer deutschen Volks- und Staats-

spräche fest. Bei der feierlichen Beschwörung der französischen Bündnisse

setzten sie ihre eigene Sprache der des Königs als gleichberechtigt gegen-

über. Ihr Sprecher redete ihn deutsch an, auch wenn er des Französischen

mächtig gewesen wäre; der König antwortete französisch, Dolmetscher

übersetzten die Reden in beide Sprachen. Ebenso ging es zu beim Empfang
der französischen Gesandten. Im 18. Jh. freilich, als in der Schweiz

Staat und Kultur schon stark verwelscht waren, zerbröckelte schließlich
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aud) bie 3llleinherrfd)aft ber beutfdjen Staatsfpradje. 1777 oertjanbelte
titan mit 3rankreid) über ein neues 33ünbnis auf ©runb einer frangöfifcßen

Vorlage unb [teilte biefer eine frangöfifcl) gefcßriebene eibgenöffifcße

gegenüber; ber enbgültigen frangöfifdjen Raffung rourbe eine beutfdje
Überfeßung gleicßfam als 31nf)ängfel beigefügt. Unb 1798 brad) mit bem

alten eibgenöffifdjen Staatenbunb aud) bie beutfdje Staatsfpradje, bie

man gum Sdjein nod) einigermaßen aufredjterfjalten ßatte, gufammett.
Sie tpeloetik roanbte ben ©runbfaß ber ©leicßheit aller Bürger aud)

auf bie Spradje an. 33erfaffung unb ©efeße mürben junädjft beutfd)
unb frangöfifrf), nad) bem 3lnfd)luß bes Steffins aud) nod) italienifd)
erlaffen. 33ei ber Beratung über bie neu gu fdjaffenben Ktüngen rourbe

gunäcßft bas £atein als neutrale Sprache oorgefdjlagen ; ein ©eutfdj«
fdjroeiger roollte nur feine Sprache gelten laffen ; ein 2Belfd)er fdjlug oor,
bie eine Seite beutfd), bie anbere frattgöfifd) gu befcßriften; als aber

aud) nod) bie (Ennetbirgifcßen bagukamen, roäre für ifjre Spradje kein

Kaum mei)r geroefen, unb man kef)rte gum neutralen £atein gurück, gur
„(Eonfoeberatio S)eloetica". Kterkroürbigerroeife rourbe aber in ber in

frangöfifdjen ©ienften ftefjenben E)eloetifd)en £egion in allen Kegimentern,
aud) bei ben 2ßelfd)ett, bie beutfdje S^ommanbofpradje beibehalten, unb

als 1812 bei einer großen Sruppenfdjau in *}3aris auf befonbern 33e«

fef)l alle Sruppen frangöfifd) kommanbiert roerben folltett, taten bie

Sdjroeiger, als ob fie's nidjt oerftiinben. Kapoleon lädjelte unb fd)ickte

iljnen ben (Elfäßer ©eneral Kapp, unb auf fein beutfdjes Äommanbo
ging's bann roie am Sdjnürcßen. Sdjroierig geftatteten fid) aber bie

23erf)anblungen in ben eibgenöffifdjen Käten, befonbers als bann bie

Seffiner aud) nod) itjre 31nfprüd)e geltenb madjten. 3111e Keben mußten

aus ihrer Urfpradje in bie groei anbern £anbesfprad)en iiberfeßt roerben,

fo baß ein Kiitglieb einmal erklärte, ber ©roße Kat (etroa unfer heutiger

Kationalrat) gleiche eher einer Spradjfdjule als einer gefeßgebenben

33erfammlung. 31us praktifdjen ©rünben kam matt bann fdjon 1800

auf bas Seutfdje als eingige 33erhanblungsfprad)e gurück. 3n ben (£nt=

rourf für bie neue 33erfaffung rourbe 1800 ein Artikel aufgenommen:
„5)er fdjroeigerifdje Sreiftaat erkennt bie beutfche Spradje als bie Kational=

fpradje feines Volkes." 3n ber enbgültigen Raffung ließ matt biefen

Artikel groar fallen, offenbar als felbftoerftänblid), aber man h^nbelte

barttad). 3)er 35ollgiet)ungsrat (bie Kegierung) bebiente fid) bes 3^ran=
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auch die Alleinherrschaft der deutschen Staatssprache. 1777 verhandelte
man mit Frankreich iiber ein neues Bündnis auf Grund einer französischen

Borlage und stellte dieser eine französisch geschriebene eidgenössische

gegenüber^ der endgültigen französischen Fassung wurde eine deutsche

Übersetzung gleichsam als Anhängsel beigefügt. Und 1798 brach mit dem

alten eidgenössischen Staatenbund auch die deutsche Staatssprache, die

man zum Schein noch einigermaßen aufrechterhalten hatte, zusammen.
Die Heloetik wandte den Grundsatz der Gleichheit aller Bürger auch

auf die Sprache an. Verfassung und Gesetze wurden zunächst deutsch

und französisch, nach dem Anschluß des Tessins auch noch italienisch
erlassen. Bei der Beratung über die neu zu schaffenden Münzen wurde

zunächst das Latein als neutrale Sprache vorgeschlagen! ein Deutsch-

schweizer wollte nur seine Sprache gelten lassen! ein Welscher schlug vor,
die eine Seite deutsch, die andere französisch zu beschriften! als aber

auch noch die Ennetbirgischen dazukamen, wäre für ihre Sprache kein

Raum mehr gewesen, und man kehrte zum neutralen Latein zurück, zur
„Confoederatio Helvetica". Merkwürdigerweise wurde aber in der in

französischen Diensten stehenden Helvetischen Legion in allen Regimentern,
auch bei den Welschen, die deutsche Kommandosprache beibehalten, und

als 1812 bei einer großen Truppenschau in Paris auf besondern Be-
fehl alle Truppen französisch kommandiert werden sollten, taten die

Schweizer, als ob sie's nicht verstünden. Napoleon lächelte und schickte

ihnen den Elsäßer General Rapp, und auf sein deutsches Kommando
ging's dann wie am Schnürchen. Schwierig gestalteten sich aber die

Verhandlungen in den eidgenössischen Räten, besonders als dann die

Tessiner auch noch ihre Ansprüche geltend machten. Alle Reden mußten

aus ihrer Ursprache in die zwei andern Landessprachen übersetzt werden,

so daß ein Mitglied einmal erklärte, der Große Rat (etwa unser heutiger

Nationalrat) gleiche eher einer Sprachschule als einer gesetzgebenden

Versammlung. Aus praktischen Gründen kam man dann schon 1800

auf das Deutsche als einzige Verhandlungssprache zurück. In den Ent-
wurf für die neue Verfassung wurde 1800 ein Artikel aufgenommen:
„Der schweizerische Freistaat erkennt die deutsche Sprache als die National-
spräche seines Volkes." In der endgültigen Fassung ließ man diesen

Artikel zwar fallen, offenbar als selbstverständlich, aber man handelte

darnach. Der Bollziehungsrat (die Regierung) bediente sich des Fran-
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göfifdjen. Napoleons 55ermittlungsakte oon 1803 hatte groar einen

frangöfifchen Urtejt; in ber Sagfatjung aber überroog bas Deutfcfje bei

roeitem, unb nad) bem Untergang ber frangöfifdjen 35orl)errfd)aft unb

bent SBieberaufftieg Deutfdjlanbs näherte fid) aud) bie Sdpeig rnieber

beroufjt ber alten beutfd)en 9tationalfprad)e. 3n einem 33erfaffungs=

entrourf oon 1814 mar ein Artikel oorgefeijen: „Das Protokoll unb
bie Ulkten ber Dagfatjung follen in beutfdjer Sprache oerfafft merben" ;

im 33unbesoertrag oon 1815 tjielt man eine foidje Seftimmung gar
nidjt fiir nötig; fogar ben ®ib mufften alle Dagfatjungsgefanbten beutfd)

ablegen. 33ei ber Lockerheit bes 33unbes Ijatte biefe "Beoorgugung bes

Deutzen aber nicht gerabe oiel gu bebeuten. SHan ging aud) in ber

SBirklidjkeit nid)t fo meit roie in ber Sljeorie: bie B5elfd)en unb Seffiner
lieg man in ber Dagfatjung frangöfifd) fpredjen. Der ©ebanke ber

®leid)bered)tigung ber brei Sprachen, ben bie ipeloetik roie anbere gute

©ebanken nur au fdjroff unb unoermittelt gatte burdjfüfjren roollen,
lebte foaufagen unterirbifd) roeiter unb tauchte bann oon 1830 an, in
ber „Stegenerationsgeit", immer kräftiger roieber auf. Die Demokratie

muffte aud) im Spradjroefen burdjgefiitjrt, bie ®leid)bered)ttgung aller

Bürger, aud) ber ehemaligen 3ugeroanbten unb Untertanen, aud) fprad)lid)
geroährleiftet, bas breifpradjige Bolk gum breifpradjtgen Staat geeinigt,
bie fdjroeiaerifdje Station aus itjren brei gleichberechtigten Stationalitäten

aufammengefchmolaen roerben. 2llle Bunbesakten rourben breifpradjig
abgefaßt. Die (praktifdjen) Nachteile, bie fid) in ber 5>eloetik bei ben

Berljanblungen ber State gegeigt hatten, roaren burd) bie unterbeffen

gehobene Sd)ulbilbung oerminbert roorben. Slber noch tat ©ntrourf für
bie Bunbesoerfaffung oon 1848 roar nidjts oorgefehen über bie Sprache
bes neuen Staates, ©rft bei ber Beratung in ber Dagfagutig ftellte ein

SBaabtlänber ben Antrag, bie Beftimmung aufaunehmen: „Les trois
langues parlées en Suisse, l'allemand, le français et l'italien, sont
langues nationales." ®r oerlangte aber nod) nicht, bag ber Si^ungs«
beridjt ber State jebesmal aud) frangöfifd) oerfafft unb oerlefen roerbe,

nur bag jcbcr ©efanbte ben @ib in feiner SJtutterfpradje leiften könne,

bamit nid)t, roie es bereits häufig oorgekommen fei, bie Übereinftimmung
fehle groifdjen bem, roas ber ^räfibent oorgefprodjen, unb bem, roas

ber ©efanbte nadjgefd)rooren. îlud) füllten Slbfdjiebe unb ©rlaffe auf

Bunbeskoften roenigftens ins 3rangöfifd)e überfegt roerben. Dem Eintrag
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zösischen. Napoleons Bermittlungsakte von 1803 hatte zwar einen

französischen Urtext? in der Tagsatzung aber überwog das Deutsche bei

weitem, und nach dem Untergang der französischen Vorherrschaft und

dem Wiederaufstieg Deutschlands näherte sich auch die Schweiz wieder

bewußt der alten deutschen Nationalsprache. In einem Verfassungs-

entwurf von 1814 war ein Artikel vorgesehen: „Das Protokoll und
die Akten der Tagsatzung sollen in deutscher Sprache verfaßt werden"
im Bundesvertrag von 1815 hielt man eine solche Bestimmung gar
nicht für nötig? sogar den Eid mußten alle Tagsatzungsgesandten deutsch

ablegen. Bei der Lockerheit des Bundes hatte diese Bevorzugung des

Deutschen aber nicht gerade viel zu bedeuten. Man ging auch in der

Wirklichkeit nicht so weit wie in der Theorie: die Welschen und Tessiner

ließ man in der Tagsatzung französisch sprechen. Der Gedanke der

Gleichberechtigung der drei Sprachen, den die Helvetik wie andere gute

Gedanken nur zu schroff und unvermittelt hatte durchführen wollen,
lebte sozusagen unterirdisch weiter und tauchte dann von 1830 an, in
der „Regenerationszeit", immer kräftiger wieder auf. Die Demokratie

mußte auch im Sprachwesen durchgeführt, die Gleichberechtigung aller

Bürger, auch der ehemaligen Zugewandten und Untertanen, auch sprachlich

gewährleistet, das dreisprachige Volk zum dreisprachigen Staat geeinigt,
die schweizerische Nation aus ihren drei gleichberechtigten Nationalitäten
zusammengeschmolzen werden. Alle Bundesakten wurden dreisprachig

abgefaßt. Die (praktischen) Nachteile, die sich in der Helvetik bei den

Verhandlungen der Räte gezeigt hatten, waren durch die unterdessen

gehobene Schulbildung vermindert worden. Aber noch im Entwurf für
die Bundesverfassung von 1848 war nichts vorgesehen über die Sprache
des neuen Staates. Erst bei der Beratung in der Tagsatzung stellte ein

Waadtländer den Antrag, die Bestimmung aufzunehmen: „I-es trois
langues parlées en Luisse, I'sllemsnci, le lrsngais et I'italien, sont
langues nationales." Er verlangte aber noch nicht, daß der Sitzungs-
bericht der Räte jedesmal auch französisch verfaßt und verlesen werde,

nur daß jeder Gesandte den Eid in seiner Muttersprache leisten könne,

damit nicht, wie es bereits häusig vorgekommen sei, die Übereinstimmung

fehle zwischen dem, was der Präsident vorgesprochen, und dem, was
der Gesandte nachgeschworen. Auch sollten Abschiede und Erlasse auf

Bundeskosten wenigstens ins Französische übersetzt werden. Dem Antrag
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tourbe con keiner Seite roiberfprocl)en ; bie Vertreter aller groeiunb*
groangig Stäube ftitnmten gu, unb fo ging er als 3lrt. 109 in bie 33er=

fnffung über. Damit fjatte bie leigte 2agfat;ung, roie SBeilenmann fagt,
„ein gleid)fam unbertmjstes Stjmbol bafür aufgenommen, bajj bie el)e=

maligen romanifd}en Untertanen unb 33erbünbeten in jeber Segiefjung
ben Deutfdjen aus ben alten Orten gleidjgeftetlt roaren." Sie 51ct)turib=

oiergiger 55erfaffung t)at als (Sanges bie fpradjliche 3Kannigfaltigkeit
ber Sdjroeig gur (Einheit gufammengefaht unb in itjrem 2lrt. 109 in
ber ftaatlidjen Sintjeit bie fpradjlidje SDÎannigfaltigkeit gemäl)rleiftet.

3roifd)en 1798 unb 1848 t)at fid) alfo eine fprachpolitifd)e ©nt=
roicklung in fünf Stufen oollgogen, nämlid):

Einfang 1798: 31lleinl)errfct)aft bes Deutfdjen
51pril 1798 (^eloetik): Umfchroung gur Sreifpradjigkeit
1800: 9Uickket)r gur 35orf)errfd)aft bes Deutfd)en
oon 1830 an: allmählicher Ubergang gur ®leid)berechti=

gung ber brei Spraken
1848: Anerkennung ber ©leidjberechtigung in

Slrt. 109 ber 23unbesoerfaffung.
Diefe fprad)politifd)e ©ntroicklung läuft ber ftaatspolitifdjen parallel :

iJlbfolutismus, bann Umfturg gum ©egenteil (9?eooIution), bann ftück*
fall (Reaktion), bann allmähliche ©ntroicklung (©oolution) gur Demo»
kratie. Der 3rortfdjritt gur fprad)lid)en Demokratie ift alfo nur ein
3roeig ber allgemeinen bemokratifdjen ©ntroicklung. Unb biefes 3rort=

fdjritts kann fiel) aud) ber Deutfd)fd)roeiger nur freuen, benn biefer
3lrt. 109 ift bod) bas eingig menfdjenroiirbige ©rgebnis einer gefd)id)t=
licljen ©ntroicklung. 3n ihm liegt ein Äenngeictjen, bas bie Sdjroeig
als Staatsroefen non anbern Staaten unterfdjeibet. 2Jtan betrachtet es

heute als bie Aufgabe ber Sdjroeig in ber ©emeinfd)aft ber Kölker, gu
beroeifen, bah 3Jîenfchen oerfdjiebener Sprachen, Stämme unb Kulturen
frieblicf) gufammenleben können. SDÎan barf fid) aber nicht einbilben,
roie es in fentimental=patriotifd)en 5Reben unb Artikeln oft geflieht, bie

©ibgenoffenfehaft fei in biefer bemühten Slbficfjt gegrünbet roorben. 3l)re
©riinber fühlten ftd) ja im ©egenteil nod) als treue ©lieber bes „^eiligen
römifdjen Geichs beutfdjer Nation"; ber ©ebanke an eine ßöfung aus
ihm tauchte erft etroa groei 3ahrhunberte fpäter auf; nod) nach bem

Sd)roabenkrieg beftanben bie Sieger nid)t auf ber ausbrücklidjen 3ln=

erkennung ihrer Unabhängigkeit, unb nod) 1648 hat SBettftein fie blofj
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wurde von keiner Seite widersprochen! die Vertreter aller zweiund-
zwanzig Stände stimmten zu, und so ging er als Art. 109 in die Per-
fassung über. Damit hatte die letzte Tagsatzung, wie Weilenmann sagt,
„ein gleichsam unbewußtes Symbol dafür aufgenommen, daß die ehe-
maligen romanischen Untertanen und Verbündeten in jeder Beziehung
den Deutschen aus den alten Orten gleichgestellt waren." Die Achtund-
vierziger Versassung hat als Ganzes die sprachliche Mannigfaltigkeit
der Schweiz zur Einheit zusammengefaßt und in ihrem Art. 109 in
der staatlichen Einheit die sprachliche Mannigfaltigkeit gewährleistet.

Zwischen 1798 und 1848 hat sich also eine sprachpolitische Ent-
Wicklung in fünf Stufen vollzogen, nämlich:

Anfang 1798: Alleinherrschaft des Deutschen
April 1798 (Helvetik): Umschwung zur Dreisprachigkeit
1800: Rückkehr zur Borherrschaft des Deutschen
von 1830 an: allmählicher Übergang zur Gleichberechti-

gung der drei Sprachen
1848: Anerkennung der Gleichberechtigung in

Art. 109 der Bundesverfassung.
Diese sprachpolitische Entwicklung läuft der staatspolitischen parallel:

Absolutismus, dann Umsturz zum Gegenteil (Revolution), dann Rück-
fall (Reaktion), dann allmähliche Entwicklung (Evolution) zur Demo-
kratie. Der Fortschritt zur sprachlichen Demokratie ist also nur ein

Zweig der allgemeinen demokratischen Entwicklung. Und dieses Fort-
schritts kann sich auch der Deutschschweizer nur freuen, denn dieser
Art. 109 ist doch das einzig menschenwürdige Ergebnis einer geschicht-

lichen Entwicklung. In ihm liegt ein Kennzeichen, das die Schweiz
als Staatswesen von andern Staaten unterscheidet. Man betrachtet es

heute als die Aufgabe der Schweiz in der Gemeinschaft der Völker, zu
beweisen, daß Menschen verschiedener Sprachen, Stämme und Kulturen
friedlich zusammenleben können. Man darf sich aber nicht einbilden,
wie es in sentimental-patriotischen Reden und Artikeln oft geschieht, die

Eidgenossenschaft sei in dieser bewußten Absicht gegründet worden. Ihre
Gründer fühlten sich ja im Gegenteil noch als treue Glieder des „Heiligen
römischen Reichs deutscher Nation"! der Gedanke an eine Lösung aus
ihm tauchte erst etwa zwei Jahrhunderte später auf! noch nach dem

Schwabenkrieg bestanden die Sieger nicht auf der ausdrücklichen An-
erkennung ihrer Unabhängigkeit, und noch 1648 hat Wettstein sie bloß
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im Auftrag ber reformierten SÇantone erroirkt. 2üas mir tjeute als

unfere Aufgabe erkennen, ift uns erft im £auf ber ®efd)id)te com

Scijickfal auferlegt roorben. Sro^bem bürfen mir baran glauben. Unb

ift es nicljt ein munberbares Sdjaufpiel, bafj gu einer 3eit, ba fid)

unfere Nad)baroötker im Horben unb Siiben bemühten, auf ©runb

ber ©prarf)gemeinfd)aft gu Nationalftaaten mit ©inl)eitsfprad)e gu roerben,

in itjrer SERitte fid) brei ober gar oier Nationalitäten gur fd)roeigerifd)en

Nation gufammenfd)loffen? Unb babei rourbe fid) bod) jebe ihres Kultur»

gufammenljanges mit bem gleid)fprad)igen Nad)baroolke beraubter, als

fie es fe geroefen. Slber ber föberaliftifd)e Aufbau fieberte allen Seilen,

aud) ben fprad)lid)en NIinberl)etten, i£)r eigenes ©eiftesleben, roätjrenb

fie bei politifdjem '»nfchluh an iijre Nadjbarftaaten für it)re Kultur

nid)ts gu geroinnen, politifd) aber nur gu oerlieren getjabt tjätten.

Ser Sprachenartikel oon 1848 beruht auf einem ©runbgebanken

unferes Staatsroefens, ber offenbar als fo felbftoerftänblid) betrachtet

rourbe, bah man ihn in gar keinen Artikel gefaxt hat. kalter Vurdi»

harbt fagt oon ihm, er fief)e nicht in ber Verfaffung, roeii er über

ihr flehen foil „als ungefdiriebene, aber unoerbrüd)lid)e Vereinbarung,

bah feber Sprache tt)r ©ebiet erhalten bleibe, bah lebe Sprache in ihrem

angeftammten ©ebiete oor ©robentngen fidjer fei". 3ft es nötig, bas

gu fagen? Sinb unfere Nîinberf)eiten bebrol)t? 3ft unfere beutfch'fprachige

Niehrheit nicht gefid)ert? 2>agu fagt Vurckfjarbt: „Öbfd)on rotr mehr

finb an 3ahl, finb roir fd)roäd)er an Äraft." Unb roenn roir oom ®eutfd)=

fd)roeigerifrf)en 6prad)oerein uns neben ber Pflege unferer Niutterfpradje

auch ttjren Sd)uh gur Aufgabe gemacht haben, fo heifet ^as: Schul)

ber ©leid)bered)tigung gegen bie ©leidjgültigkeit, gegen einen biinkel*

haften Vitbungsbegriff unb ülnpaffungseifer unferer beutfchfchroeigerifd)en

Sprad)genoffen unb gegen alte Verfudje, unfere Sprad)e gurückgufefcen

hinter bie einer gal)lenmähigen Niinberheit, bie fid) aus einein über»

höhten ^ulturberouhtfein heraus manchmal oorbrängi, ober fogar gegen

eine ÜBeltfpradje, bie nid)t einmal eine unferer £anbesfprad)en ift.

Unfere ©ibgenöffenfdjaft madjt nicht bei feber Veleud)tung ben ©in*

brück eines diamanten. Sroh 2lrt. 109 ftecken immer nod) „kleine

bunkle Körper" in bem ©belftein. ©iner baoon ift fprachlidjer Natur.

Sorgen roir bafür, bah er „feftumfdjloffen unb gebannt" bleibe. S)ann

können roir uns ruhig bes Artikels 109 freuen.
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im Auftrag der reformierten Kantone erwirkt. Was wir heute als

unsere Ausgabe erkennen, ist uns erst im Laus der Geschichte vom

Schicksal auserlegt worden. Trotzdem dürfen wir daran glauben. Und

ist es nicht ein wunderbares Schauspiel, daß zu einer Zeit, da sich

unsere Nachbarvölker im Norden und Süden bemühten, aus Grund

der Sprachgemeinschaft zu Nationalstaaten mit Einheitssprache zu werden,

in ihrer Mitte sich drei oder gar vier Nationalitäten zur schweizerischen

Nation zusammenschlössen? Und dabei wurde sich doch jede ihres Kultur-

Zusammenhanges mit dem gleichsprachigen Nachbarvolks bewußter, als

sie es je gewesen. Aber der föderalistische Aufbau sicherte allen Teilen,

auch den sprachlichen Minderheiten, ihr eigenes Geistesleben, während

sie bei politischem Anschluß an ihre Nachbarstaaten für ihre Kultur

nichts zu gewinnen, politisch aber nur zu verlieren gehabt hätten.

Der Sprachenartikel von 1848 beruht auf einem Grundgedanken

unseres Staatswesens, der offenbar als so selbstverständlich betrachtet

wurde, daß man ihn in gar keinen Artikel gefaßt hat. Walter Burck-

hardt sagt von ihm, er stehe nicht in der Versassung, weil er über

ihr stehen soll „als ungeschriebene, aber unverbrüchliche Vereinbarung,

daß jeder Sprache ihr Gebiet erhalten bleibe, daß jede Sprache in ihrem

angestammten Gebiete vor Eroberungen sicher sei". Ist es nötig, das

zu sagen? Sind unsere Minderheiten bedroht? Ist unsere deutschsprachige

Mehrheit nicht gesichert? Dazu sagt Burckhardt: „Obschon wir mehr

sind an Zahl, sind wir schwächer an Kraft." Und wenn wir vom Deutsch-

schweizerischen Sprachverein uns neben der Pflege unserer Muttersprache

auch ihren Schutz zur Aufgabe gemacht haben, so heißt das: Schutz

der Gleichberechtigung gegen die Gleichgültigkeit, gegen einen dünkel-

hasten Bildungsbegrifs und Anpassungseifer unserer deutschschweizerischen

Sprachgenossen und gegen alle Versuche, unsere Sprache zurückzusetzen

hinter die einer zahlenmäßigen Minderheit, die sich aus einem über-

höhten Kulturbewußtsein heraus manchmal vordrängt, oder sogar gegen

eine Weltsprache, die nicht einmal eine unserer Landessprachen ist.

Unsere Eidgenossenschaft macht nicht bei jeder Beleuchtung den Ein-

druck eines Diamanten. Trotz Art. 109 stecken immer noch „kleine

dunkle Körper" in dem Edelstein. Einer davon ist sprachlicher Natur.

Sorgen wir dafür, daß er „festumschlossen und gebannt" bleibe. Dann

können wir uns ruhig des Artikels 109 freuen.
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